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Allgemeine 
Einkaufsbedingungen  
 
1. Geltungsbereich 

1.1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende oder von unseren Einkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nur an, wenn wir aus-
drücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
 

2. Angebote 
2.1. Angebote des Lieferanten sind ausschließlich in 

Schriftform abzugeben und verstehen sich ohne 
Vergütungsverpflichtung. 
 

3. Unterlagen 
3.1. An allen in Zusammenhang mit der Auftrags-

erteilung dem Lieferanten überlassenen Unterlagen, 
wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen, Software, etc. 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem 
Lieferanten unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. 

 
4. Geheimhaltung 

4.1. Der Lieferant ist verpflichtet, alle ihm überlassenen 
Zeichnungen, Pläne, Abbildungen, Berechnungen, 
Modelle, Muster und sonstige Unterlagen geheim zu 
halten, sofern diese nicht allgemein bekannt sind 
oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Er darf 
sie Dritte nur mit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung bekannt- oder weiter-
geben, sofern er Dritte zu vergleichbarer Geheim-
haltung verpflichtet hat. Für Vertragsverletzungen 
beauftragter Dritter wird der Lieferant uns 
gegenüber wie für eigenes Fehlverhalten eintreten. 
Die Geheimhaltungspflicht besteht über die 
Vertragsbeendigung hinaus. Die Geheimhaltungs-
verpflichtung erlischt erst, wenn und sowie das in 
den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen 
allgemein bekannt geworden ist. Verstößt der 
Lieferant gegen diese Geheimhaltungsverpflichtung 
ist er uns gegenüber zur Zahlung einer Vertrags-
strafe verpflichtet. Die Höhe der Vertragsstrafe steht 
in unserem billigenden Ermessen und ist im 
Streitfalle vom zuständigen Gericht auf ihre Billigkeit 
hin zu überprüfen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben hiervon unberührt. 

 
5. Preise und Zahlungen 

5.1. Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind 
Festpreise und bindend. Die Rückgabe der 
Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. Zu 
den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer 
hinzu, die gesondert auszuweisen ist. 

5.2. Die vereinbarten Preise sind Festpreise aus-
schließlich Umsatzsteuer. Sie schließen die 
Vergütung für alle dem Lieferer übertragenen 
Lieferungen und Leistungen (auch Transportkosten, 
Versicherung, Zoll und Verpackung) ein und 
verstehen sich frei dem von uns in der Bestellung 
benannten Bestimmungsort (Erfüllungsort).  

5.3. Wir haben das Recht, Zahlungen innerhalb von 14 
Kalendertagen unter Abzug von 2% Skonto oder nach 
30 Kalendertagen netto zu erbringen. Die Fristen 
laufen nach Zugang der Rechnung, jedoch nicht vor 
vollständiger mangelfreier Lieferung bzw. Leistung. 
 

6. Lieferzeit 
6.1. Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind ver-

bindlich. Maßgebend für deren Einhaltung ist das 
Eintreffen der Lieferung an der in der Bestellung 
genannten Empfangsstelle bzw. die erfolgreiche 
Abnahme, wenn eine solche vertraglich vereinbart 
oder gesetzlich vorgesehen ist. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2. Erkennt der Lieferant, dass er die Termine oder 
Fristen nicht einhalten kann, hat er uns dies 
unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe 
und der voraussichtlichen Verzögerung mitzuteilen. 
Die Anerkennung des neuen Liefertermins bedarf 
unserer Zustimmung in Schriftform, sie ist weder 
durch die Mitteilung des Lieferanten noch durch 
Schweigen auf diese Mitteilung gegeben.  

6.3. Wir sind nicht verpflichtet, Teillieferungen oder 
Teilleistungen anzunehmen. 

6.4. Im Falles des Lieferverzugs sind wir berechtigt, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% des Lieferwertes pro 
Werktag zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5%. Wir 
sind berechtigt, eine Vertragsstrafe neben der 
Erfüllung bis zur Fälligkeit der Endabrechnung 
geltend zu machen. Weitergehende Ansprüche und 
Rechte bleiben vorbehalten. 
 
 

7. Qualität, Wareneingang 
7.1. Die in der Spezifikation lt. Bestellung oder in 

Qualitätssicherungsvereinbarungen ausgewiesenen 
Eigenschaften oder Merkmale muss die Kaufsache 
als vereinbarte Beschaffenheitsmerkmale zwingend 
erfüllen. 

7.2. Soweit der Lieferant von uns Zeichnungen, Muster 
oder sonstige Vorschriften erhält, sind diese für die 
Art, Beschaffenheit und Ausführung der zu 
liefernden Waren allein maßgebend. 

7.3. Zum Lieferumfang des Lieferanten gehört auch die 
in der Bestellung angegebene Dokumentation. Vor 
Auslieferung an uns hat der Lieferant eine Waren-
ausgangskontrolle mit Endprüfung durchzuführen, 
um sicherzustellen, dass nur mangelfreie Ware 
geliefert wird. 

7.4. Die Wareneingangskontrolle umfasst den Abgleich 
der gelieferten Ware mit dem Lieferschein gegen die 
Bestellung. Kontrolle auf augenscheinliche 
Transportschäden und äußerlich erkennbare 
Mängel. Wir behalten uns das Recht vor, verdeckte 
Mängel, die erst durch Zusammenbau oder 
Inbetriebnahme ersichtlich werden auch nach 
Annahme der Ware zu reklamieren. 

7.5. Wir behalten uns vor, während der Fertigung und vor 
der Lieferung, die Qualität des verwendeten 
Materials, Maß- und Mengengenauigkeit und 
sonstige Qualität der hergestellten Teile sowie die 
Einhaltung der sonstigen Vorschriften unserer 
Bestellung im Werk des Lieferers und seiner 
Vorlieferanten zu prüfen. 

7.6. Die Fertigungsprüfungen und die Endkontrollen 
entbinden den Lieferer nicht von seinen Erfüllungs- 
und Gewährleistungsverpflichtungen. 

 
8. Sachmängelhaftung 

8.1. Der Lieferant hat für die Einhaltung der von ihm 
übernommene Garantien Sorge zu tragen und stellt 
sicher, dass die Lieferungen oder Leistungen 
mangelfrei sind. Sie müssen insbesondere auch den 
relevanten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, 
Richtlinien und Vorschriften von Behörden, 
Berufsgenossenschaften, etc. entsprechen. 

8.2. Bei Mängeln stehen uns die gesetzlichen Mängel-
ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, vom 
Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung 
oder Lieferung bzw. Neuherstellung zu verlangen. 
Die im Zusammenhang mit einer Nacherfüllung 
entstehenden Kosten hat der Lieferant zu tragen. 
Das gesetzlich vorgesehene Recht auf Schadens-
ersatz statt der Leistung oder die Geltendmachung 
von Garantieansprüchen bleiben vorbehalten. 
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8.3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 
24 Monate, sofern nicht gesetzlich eine längere Frist 
vorgesehen ist. Die Frist beginnt mit Gefahr-
übergang zu laufen, wird jedoch bei Verhandlungen 
über einen Mangel gehemmt bzw. beginnt neu zu 
laufen, wenn der Lieferant einen Mangel anerkennt. 
 
 

9. Produkthaftung 
9.1. Werden wir wegen eines fehlerhaften Produkts aus 

Produkthaftungsregelungen in Anspruch ge-
nommen, sind wir berechtigt uns entstandene 
Schäden dem Lieferanten weiter zu belasten, soweit 
dieser die Fehler zu verantworten hat. Der Lieferant 
wird uns von Schadensersatzansprüchen Dritter 
freistellen, wenn der Fehler im Verantwortungs-
bereich des Lieferanten begründet ist. 

9.2. Der Lieferant verpflichtet sich, sich gegen alle ihn 
treffenden Risiken aus der Produkthaftung in 
ausreichendem Umfang zu versichern und auf Ver-
langen einen Versicherungsnachweis zu erbringen. 

9.3. Der Lieferant schuldet Lieferungen oder Leistungen 
frei von Schutzrechten Dritter, insbesondere zu den 
vertraglich vereinbarten Nutzungszwecken. 

9.4. Der Lieferant stellt uns von Ansprüchen Dritter 
wegen hieraus resultierender Schutzrechts-
verletzungen frei und ersetzt uns alle Aufwen-
dungen, die uns aufgrund einer Inanspruchnahme 
durch Dritte entstehen, wenn diese auf einer 
schuldhaften Pflichtverletzung von ihm oder seinen 
Erfüllungshilfen beruhen.  
 

10. Rücktritt vom Vertrag - Schadensersatz 
10.1. Erfüllt der Lieferant die mit der Auftragsbestätigung 

übernommenen Verpflichtung nicht oder nicht 
vertragsgemäß, können wir nach erfolglosem Ablauf 
einer angemessenen Frist zur Leistung vom Vertrag 
zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen. 

10.2. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag steht uns 
insbesondere dann zu, wenn der Lieferant seine 
Obliegenheit gemäß Ziff. 4 verletzt. 

10.3. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag besteht für uns 
auch dann, wenn der Lieferant Liefereinstelllungen 
vornimmt oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens beantragt.  

10.4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bei Dauerschuldverhältnissen 
bleibt unberührt. 
 

11. Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges 
11.1. Erfüllungsort für die Pflichten des Lieferers ist die in 

der Bestellung genannte Versandanschrift. 
11.2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
11.3. Gerichtsstand ist das für unseren Firmensitz 

zuständige Gericht. Wir sind jedoch nach unserer 
Wahl auch berechtigt, den Lieferanten an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

11.4. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die 
ungültige Bestimmung ist dann durch eine 
gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, mit 
der der Sinn und Zweck der Bestimmung in 
möglichst gleicher Weise erreicht wird. 

 
 

 
Stand 01.10.2020, Melle 

 


